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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Ausschusses für Umwelt, Planen und 
Bauen

Nachrichtlich
an alle Ratsmitglieder
an Gleichstellungsbeauftragte Frau Ann Bruns

Datum:
Sachbearbeiter:

Telefon:
E-Mail:

31.03.2016
Monika Hartwig

05472/401-21-63
bestert@badessen.de

E I N L A D U N G

zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.04.2016, 17:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses , Raum 1.10

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung:

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
und der anwesenden Ratsmitglieder, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

 2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für 
Umwelt, Planen und Bauen am 25.02.2016

 3. Verwaltungsbericht/Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

 4. 53. Änderung des Flächennutzungsplanes in Harpenfeld
-Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-

FD3/2016/091

 5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", 
Lintorf, 1. Änderung 
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-

FD3/2016/092

 6. Sanierungsgebiet "Hafenstraße"
-Kunst- und Ausstattung an der Marina-

FD3/2016/095

 7. Mitteilungen, Anfragen und Anregungen

B) Nichtöffentliche Sitzung:

 1. Sanierungsgebiet "Hafenstraße"

 2. Mitteilungen, Anfragen und Anregungen
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/091
öffentlich
öffentlich
14.03.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

53. Änderung des Flächennutzungsplanes in Harpenfeld
-Abwägungs- und Feststellungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 14.04.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 21.04.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[X] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[X] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung     

       

Sachverhalt:
Der mit der 53. Änderung des Flächennutzungsplanes geplante „RuheForst“ Schloss 
Hünnefeld/Bad Essen soll südlich und nördlich der „Clamors Allee“ in Bad Essen eingerichtet 
werden. Die Waldfläche umfasst 17,32 ha und beinhaltet insgesamt 5 Flurstücke. Alle 
Flächen befinden sich im Eigentum von Frau Luise Freifrau von dem Bussche-Hünnefeld. 
 
Träger des Friedhofes ist die Gemeinde Bad Essen, wobei ein Betriebsführungsvertrag 
zwischen der Gemeinde und der Eigentümer nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Nds. 
Bestattungsgesetz zur Beauftragung Dritter mit der Errichtung und dem Betrieb des 
Friedhofes geschlossen werden muss. Der geplante RuheForst soll im Sinne des Konzeptes 
der RuheForst GmbH, Marktplatz 11 in 64711 Erbach, genutzt werden. Hierbei ist 
vorgesehen biologisch abbaubare Urnen in einer Mindesttiefe von 50 cm in ein Ruhebiotop 
einzubringen. Die Ruhebiotope bleiben naturbelassen, Grabschmuck ist nicht zulässig. Somit 
bleibt der Wald in  seinem Erscheinungsbild unverändert. Die Fläche wird nicht umfriedet 
und bleibt frei zugänglich für Tiere und Spaziergänger. Lediglich Informationsschilder weisen 
den Besucher auf die besondere Nutzung als Waldbestattungsfläche hin.

Die RuheForst GmbH betreibt mittlerweile über 60 RuheForst-Standorte in Deutschland. Mit 
dem Betrieb des RuheForstes Schloss Hünnefeld/Bad Essen ist die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, Geschäftsbereich Forst, Johannssenstraße 10 in 30159 Hannover, 
beauftragt. Zwischen Waldeigentümerin, RuheForst GmbH und der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen ist am 20.03.2015 ein entsprechender Dienstleistungsvertrag geschlossen 

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2015&MM=03&DD=20
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worden, der vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung des Vorhabens in Kraft tritt. 
Vorbehaltlich des bauleitplanerischen Änderungsverfahrens würde eine Widmung des 
Friedhofes für den Zeitraum von 99 Jahren erfolgen. 
 
Durch die Bewirtschaftung Dritter trägt die Verkehrssicherungspflicht der Eigentümer bzw. 
deren Rechtsnachfolger. Auch die Anlegung von Wegverbindungen und Parkmöglichkeiten 
in der Nähe obliegt dem Eigentümer. Die Bewirtschaftung der Friedhofsfläche erfolgt in 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
 
Die zur Ausweisung vorgesehenen Flächen sowie eine Erläuterung sind der Vorlage 
beigefügt. Die entstehenden Kosten des Bauleitplanverfahrens werden direkt durch den 
Vorhabenträger übernommen. 

Die einmonatige öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sowie die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 fand zwischen dem 08.02. und 10.03.2016 
statt. Sämtliche Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen sind vom planbearbeitenden 
Büro in einer Aufstellung aufgelistet und kommentiert, bzw. mit einem Abwägungsvorschlag 
versehen worden, die als Anlage der Vorlage beigefügt sind. 
        

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt:

1. die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zur 53. Änderung des 
Flächennutzungsplanes in Harpenfeld, wie folgt zu behandeln: 

1. …
2. …
3. …
Kenntnisnahme/ Berücksichtigung / Zurückweisung 
nach Vorschlag des Planbearbeiters. 

2. die 53. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den vorstehend beschlossenen 
Änderungen in der vorgelegten Fassung. 

       

Anlage/n:
- Lageplan
- Auszug FNP
- Begründung
- Abwägung
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/092
öffentlich
öffentlich
14.03.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Hartmannstraße", 
Lintorf, 1. Änderung 
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 14.04.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 21.04.2016 Verwaltungsausschuss Beratung
Öffentlich 16.06.2016 Rat der Gemeinde Bad Essen Beschluss

Haushaltsmittel
[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[X] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[  ] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[X] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: Zustimmung     

      

Sachverhalt:
Im Jahr 2007 mit der Aufstellung der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Bad Essen und vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“ im 
Norden der Ortslage des Ortsteils Lintorf sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ansiedlung des nunmehr hier ansässigen EDEKA-Aktiv-Marktes geschaffen worden 
(damals schon Umsiedlung mit Erweiterung aus dem Ortskern an den Ortsrand); dargestellt 
bzw. festgesetzt sind ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Nahversorgung. Zulässig 
ist hier z.Z. ein Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 qm und ein 
Getränkehandel mit einer Verkaufsfläche von 200 qm, Gesamtverkaufsfläche = 900 qm.
 
Anfang 2014 plante der Betreiber eine Erweiterung des Verbrauchermarktes, sowohl eine 
Erweiterung der baulichen Anlagen (über den Geltungsbereich des Ursprungplanes hinaus 
nach Norden) als auch eine Erhöhung der Verkaufsflächen. Dazu hat die Gemeinde bereits 
am 13.03.2014 einen Aufstellungsbeschluss gefasst (sowohl für die Änderung des FNP als 
auch für die Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4).
 
Auf die geplante Erweiterung der baulichen Anlagen in Richtung Norden wird nun verzichtet. 
Nunmehr soll nur noch die Gesamtverkaufsfläche von ursprünglich 900 qm auf 1.020 qm 
erhöht werden. Ansonsten entspricht das geplante Vorhaben den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 „Hartmannstraße“.

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2014&MM=03&DD=13


                                                           Seite: 2/2

Die geplante Erhöhung der Verkaufsfläche dient der Sicherstellung der Versorgung der 
Wohnbevölkerung im OT Lintorf. Auch hier soll die wohnungsnahe Grundversorgung der 
Bevölkerung durch entsprechend geeignete Einrichtungen (z.B. Verbrauchermärkte) 
sichergestellt werden. Dabei umfasst der Einzugsbereich neben der Ortschaft Lintorf auch 
die Ortsteile Barkhausen, Rabber, Wimmer, Linne, Hördinghausen und Dahlinghausen und 
stellt somit auch für diese Ortsteile die wohnungsnahe Grundversorgung der Bevölkerung 
sicher.
 
Zur Realisierung des geplanten Vorhabens ist es erforderlich, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“ der Gemeinde Bad Essen (2007) entsprechend zu 
ändern (hier: Änderung der textlichen Festsetzung § 2 Nutzungsregelung – maximale 
Verkaufsfläche Nahversorgungsmarkt). Dazu ist die Aufstellung eines Textbebauungsplanes/ 
einer Textsatzung erforderlich.
 
Die raumordnerische Verträglichkeit des Vorhabens (Erhöhung der Verkaufsfläche) hat der 
Landkreis Osnabrück bereits mit Schreiben vom 29.06.2015 bestätigt.
 
Durch die hier vorgesehene Erhöhung der geltenden Verkaufsflächenfestsetzungen werden 
die Grundzüge der Planung nicht berührt. Es wird hier nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
vorbereitet oder begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung unterliegen. Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 (6) Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgüter (insbesondere Schutzgebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, europäische Vogelschutzgebiete u.ä.). Insofern wird die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt.

Die einmonatige öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sowie die Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 fand zwischen dem 23.10. und 07.12.2015 statt. 
Sämtliche Stellungnahmen, Bedenken und Anregungen sind vom planbearbeitenden Büro in 
der Aufstellung aufgelistet und kommentiert, bzw. mit einem Abwägungsvorschlag versehen 
worden, die als Anlage der Vorlage beigefügt sind. 
      

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt: 

1. die eingegangenen Bedenken, Anregungen und Stellungnahmen zum Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung, wie folgt zu behandeln: 

1. …
2. …
3. …
Kenntnisnahme/ Berücksichtigung/ Zurückweisung 
nach dem Vorschlag des Planbearbeiters.

2. den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Hartmannstraße“, Lintorf, 1. Änderung, 
bestehend aus Planteil mit textlichen und gestalterischen Festsetzungen sowie 
Begründung mit den vorstehend beschlossenen Änderungen / in der vorgelegten Fassung 
als Satzung.

       

Anlage/n:
 Textliche Festsetzung
 Begründung
 Abwägung 

    

http://svr-main/ai/si010_j.asp?YY=2015&MM=06&DD=29
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Gemeinde Bad Essen
Der Bürgermeister

Vorlage

Federführend:
Fachdienst 3 Umwelt, Planen und Bauen

Vorlage-Nr:
Status:
WWW-Status:
Datum:
Verfasser: 
AZ:

FD3/2016/095
öffentlich
öffentlich
24.03.2016
Andreas Pante
-pa/hw-

Sanierungsgebiet "Hafenstraße"
-Kunst- und Ausstattung an der Marina-
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 14.04.2016 Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen Beratung
Nichtöffentlich 21.04.2016 Verwaltungsausschuss Beschluss

Haushaltsmittel
[X] stehen bei Konto  024201.93000.51110 zur Verfügung
[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen
[  ] Deckungsvorschlag:      
[  ] Sonstiges:      
[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaft/en
[X] ist nicht erforderlich
[  ] wird noch vorgenommen
[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:      

      

Sachverhalt:
Bereits im städtebaulichen Entwurf, welcher durch das Büro Ahrens & Pörtner zur Gestaltung 
des Hafengebietes von Bad Essen erarbeitet wurde, taucht im Bereich der Hafeneinfahrt und 
des Fangedamms, der das Hafenbecken vom Mittellandkanal abgrenzt, ein Merkzeichen auf, 
das dem damaligen Planungsstand entsprechend symbolhaft auf die Idee eines Eye-
Catchers verweist. Im Entwurf des Rahmenplanes 2011-2012 wurde diese Idee wieder 
aufgegriffen, aber noch nicht weiter konkretisiert. 

Mit der Herstellung des Hafenbeckens und der Umfeldgestaltung wurde sich grundsätzlich 
dem Thema Kunst an der Marina wieder genähert. Es wurden Ideen und Vorschläge von 
verschiedenen Seiten eingereicht, gesammelt und seit Mitte 2014 diskutiert. 

Eingereichte Vorschläge waren:  

 Verschiedene Windspiele aus Stahl des Kunstschmieds Höller aus Bad Essen
 Bunte Stäbe, die mikadogleich angeordnet sind
 Segel, die sich als Windspiel bewegen (Beispiel: Hafen Genua)
 Bunte drehbare Sonnenliegen
 Eine Gruppe von Fahnenmasten   

Als Ergebnis erster Beratungen konnte festgestellt werden, dass ein Ausstattungs- bzw. 
Kunstwerk zu entwickeln ist, welches die verschiedenen Funktionen von Kunst, Windspiel, 
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Eye-Catcher, Hinweis-, bzw. Informationsschild etc. möglichst in sich vereint und darüber 
hinaus Bezug nimmt auf das Logo der Gemeinde Bad Essen und das der Marina. 

Von der Ingenieurplanung Wallenhorst (IPW) wurden daraufhin erste Ideenskizzen zu 
drehbaren Sitzmöbeln, angelehnt an die Blütenform des Bad Essener Logs, entwickelt. In 
Zusammenarbeit mit Herrn Pörtner als Rahmenplaner, wurden die Sitzmöbel in 
Knospenform weiter ausgearbeitet und planerisch auf dem Fangedamm zu beiden Seiten 
der Hafeneinfahrt platziert. Die drehbaren Sitze bieten, wie die Strandkörbe, an Nord- und 
Ostsee, an dieser exponierten und einzigartigen Stelle einen windgeschützten Platz, von 
dem man aus das Treiben im Hafen und die vorbeiziehenden Schiffe auf dem 
Mittellandkanal beobachten und die Sonne genießen kann. Die Knospe erinnert in Form und 
Farbe an das Blütenlogo, das anlässlich der Landesgartenschau für Bad Essen entwickelt 
wurde und nun ins maritime übersetzt auch an der Marina Anwendung findet. 

Insgesamt sollen sechs Blütenknospen aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahl in zwei 
unterschiedlichen Größen (Ein- und Zweisitzer) so aufgestellt werden, dass sowohl 
Kommunikation, als auch relative Privatheit möglich ist; ganz so, wie die jeweiligen Nutzer es 
wünschen. Die Sitzmöbel sind im Bedarfsfall demontierbar und transportabel.

Für das Thema Kunst an der Marina können im Rahmen der Sanierung 2 % der 
Förderfähigen Kosten zur Umfeldgestaltung in diesem Bereich eingesetzt werden. Mit 
voraussichtlichen Kosten von ca. 66.000,00 € brutto für die Aufstellung von 6 Sitzmöbeln 
entsprechen die geschätzten Kosten dem förderfähigen Kostenrahmen innerhalb der 
Sanierung.
           

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beschließt die vorgestellten 6 Sitzknospen als Kunstobjekte an 
der Marina, wie im dargestellten Entwurf, anfertigen und aufstellen zu lassen. 
       

Anlage/n:
 Lageplan
 Konzept zur Sitzknospe
 Weitere Kunstobjektvorschläge
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